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Innerhalb von fünf Jahren gab es in der Schweiz knapp 700 Firmengründungen im Bereich privater Sicherheit. Im 
Speziellen zugenommen haben die Anbieter von Überwachungs- und Alarmsystemen und vor allem private 
Wach- und Sicherheitsdienste. Tätigkeitsbereiche also, in denen es zu Überschneidungen mit der Polizeiarbeit 
kommt. Im öffentlichen Raum - im Zuständigkeitsgebiet der Polizei - werden immer mehr Aufgaben von privaten 
Sicherheitsdiensten übernommen. Das ist besorgniserregend. Es besteht die Gefahr, dass das Gewaltmonopol 
des Staates ausgehöhlt wird. Zudem kann nicht gewährleistet werden, dass Mindeststandards in Ausbildung, 
Führung und Aufsicht – dies im Unterschied zur Polizei - eingehalten werden.  

Heute wird im kantonalen Gesetz nur die Bewilligung resp. die Eignung für das Führen eines 
Sicherheitsunternehmens geregelt. Ob ein Sicherheitsangestellter die persönlichen Voraussetzungen (z.B. keine 
strafrechtliche Verurteilung, guter Leumund) und die Qualifikation erfüllt, um in dieser Funktion tätig zu sein, 
interessiert heute den Gesetzgeber nicht. Diese Situation ist nach dem Austritt aus dem gescheiterten Konkordat 
über private Sicherheitsdienstleistungen weiterhin ungelöst und stossend. Noch im Wortlaut des Ratschlages zum 
Beitritt über dieses Konkordat begrüsste der Regierungsrat die Möglichkeit, die Qualität der Sicherheitsbranche 
mit behördlichen Auflagen erhöhen zu können und die persönliche Bewilligungspflicht, wie auch die Erfordernisse 
einer Grundausbildung, als Voraussetzung zur Arbeitsausübung gesetzlich festzulegen. 

Mit dem Austritt aus dem Konkordat – ohne neue kantonale Regelungen – widerspricht der Regierungsrat seiner 
früheren Haltung diametral. Der Status Quo verfestigt die Unübersichtlichkeit innerhalb der Sicherheitsbranche 
und hohe Schwankungsbreite der geleisteten Qualität und festgelegten Standards. 

Ein Grund für das Scheitern des Konkordats waren Befürchtungen über den finanziellen Aufwand einer 
kantonalen Behörde für die Prüfung der Zulassungsbedingungen der einzelnen 
Sicherheitsangestellten/Sicherheitsunternehmen. Laut einem Gutachten der WEKO dürfen Gebühren für 
Bearbeitung von Bewilligungen, die ein Marktzulassungsverfahren betreffen, nicht an ausserkantonale 
Unternehmen verrechnet werden. Die Anzugstellenden sind daher der Meinung, dass der Kanton für die 
Bearbeitung der Bewilligungen entsprechende Ressourcen bereitstellen muss. 

Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat deshalb, nachfolgende Punkte zu prüfen und darüber zu berichten: 

− Die Bewilligungspflicht und die Bewilligungsvoraussetzungen für Sicherheitsdienstleistungen, 
Sicherheitsangestellte und Sicherheitsunternehmen – analog der Formulierung im Konkordat über private 
Sicherheitsdienstleister - ins kantonale Gesetz zu übernehmen.  

− Welche Kosten mit einer Übernahme der Bearbeitung und Ausstellung der Bewilligungen aller auf 
Kantonsgebiet tätigen Sicherheitsunternehmen und Sicherheitsangestellten verbunden wären. 
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